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Wer mal lesen will. Ich schau mal rein, ob da was zur Definition von "Abschlussklassen" steht.

Edit: Wer gucken möchte: Seite 3, rechte Spalte, ab ca. Mitte.

Über die Definition einer Abschlussklasse steht nix drin, die Schließung gilt, wenn drei Tage am
Stück 165 überschritten wurde, danach muss man zwei Tage warten, dann ist dicht. Hab heute
schon die juristische Auffassung gelesen, dass die Tage erst ab Inkrafttreten gelten, also ab
morgen. Ich gehe jede Wette ein, dass in NRW Landkreise zwischen 165 und 200 nicht Montag
zu machen, sondern erst Mittwoch (3+2 Tage).

Außerkraft tritt dies, wenn 5 Tage am Stück 165 unterschritten wurde.
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